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I. Amtlicher Teil

Bildung

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung von Investitionsmaßnahmen zur 

Unterstützung des Modellvorhabens „medienfit – 
Medienbildung und Medienentwicklungsplanung an 
weiterführenden Schulen im Land Brandenburg im 
Rahmen der Implementation des Basiscurriculums 
Medienbildung an Schulen im Land Brandenburg 

(RL medienfit_sek I)

Vom 29. März 2019
Gz.: 11-52390

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

Das Land Brandenburg gewährt nach Maßgabe dieser 
Richtlinie und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der 
Landeshaushaltsordnung (LHO) Zuwendungen zu den 
Kosten für notwendige Investitionen zur Unterstützung 
des Modellvorhabens „medienfit_sek I“. 

Die Zuwendungen des Landes werden in Form von Zu-
weisungen/Zuschüssen gewährt.

Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zu-
wendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet das Minis-
terium für Bildung, Jugend und Sport und die Bewilli-
gungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens 
im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung

Zuwendungen können gewährt werden für erforderliche 
Umbaumaßnahmen und Ausstattungsinvestitionen, die 
der Unterstützung der Medienbildung an Schulen dienen.

Förderfähig sind investive Maßnahmen, die die Verbes-
serung der technischen Rahmenbedingungen zur  päda-
gogischen Umsetzung des Basiscurriculums Medienbil-
dung des neuen Rahmenlehrplans in den im Rahmen des 
Modellprojektes „medienfit_sek I“ vom Ministerium für 
Bildung, Jugend und Sport ausgewählten Schulen för-
dern.

Hierzu gehören insbesondere 

• der Aufbau oder die Verbesserung der digitalen
Vernetzungen in Schulgebäuden und auf Schul-
geländen, Serverlösungen

• die Einrichtung einer schulischen (W-)LAN-In- 
frastruktur

• der Aufbau  und die Weiterentwicklung digitaler
Lehr-Lern-Infrastrukturen (zum Beispiel Lern-
plattformen, pädagogische Kommunikations- und
Arbeitsplattformen, Cloudangebote)

• Software ab einer Wertgrenze von mindestens
5.000,00 EUR

• Anzeige und Interaktionsgeräte (zum Beispiel in-
teraktive Tafeln und Displays) zum Betrieb in der
Schule, mit Ausnahme von Geräten für vorrangig 
verwaltungsbezogene Funktionen

• digitale Arbeitsgeräte
• schulgebundene mobile Endgeräte (Laptops,

Tablets, Notebooks mit Ausnahme von Smart-
phones),

wenn spezifische fachliche oder pädagogische 
Anforderungen solche Geräte erfordern, im Me-
dienentwicklungsplan die Notwendigkeit dieser 
Geräte begründet wurde 

 und 
die digitale Infrastruktur bereits verfügbar ist 
oder zeitgleich beantragt wird und die Gesamt-
kosten für mobile Endgeräte pro Schule einen 
Betrag von 10.000 € nicht überschreiten.

Ggf. aus der Anschaffung von Ausstattung oder durch 
Umbaumaßnahmen entstehende Folgekosten sind im 
Rahmen dieser Richtlinie nicht förderfähig. 

3. Zuwendungsempfänger

Antragsberechtigt sind Schulträger gemäß § 100 Abs. 2 
und 3 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) so-
wie freie Träger von genehmigten Ersatzschulen, in de-
ren Trägerschaft sich die am Modellvorhaben „medien-
fit_sek I“ teilnehmenden Schulen befinden und bisher auf 
dieser Grundlage noch keine Förderung erhalten haben. 
Eine Antragstellung kann ausschließlich für die im Rah-
men des Modellvorhabens ausgewählten Schulen erfol-
gen (siehe Anlage 1). 

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Zuwendungsfähig sind ausschließlich Maßnahmen an 
Standorten, die in den gemäß § 102 Abs. 5 BbgSchulG 
genehmigten Schulentwicklungsplänen mittel- bis lang-
fristig als gesichert ausgewiesen sind und die im Rahmen 
des Modellvorhabens „medienfit_sek I“ vom Ministeri-
um für Bildung, Jugend und Sport ausgewählt wurden.

Bauliche Maßnahmen können nur gefördert werden, wenn 
sie bauplanungs- und bauordnungsrechtlich genehmi-
gungsfähig sind. 

4.1.1 Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn eine weitere 
Förderung aus Mitteln der Strukturfonds der Europäischen 
Union in der Förderperiode 2014 - 2020 - Europäischer 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) SZ 16, dem 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) - oder eine Förderung aus 
anderen Förderprogrammen der Europäischen Union 
oder aus anderen öffentlichen Mitteln für den genannten 
Zuwendungszweck erfolgt.

4.1.2 Eine weitere Zuwendungsvoraussetzung ist das Vorlie-
gen eines zwischen Schule und Schulträger abgestimm-
ten Medienentwicklungsplanes.
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5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1 Zuwendungsart: Projektförderung

5.2 Finanzierungsart: Anteilsfinanzierung

5.3 Form der Zuwendung: Zuweisung/Zuschuss

5.4 Bemessungsgrundlage:

5.4.1 Zuwendungsfähig sind Investitionen in die unter Num-
mer 2 dargestellten Maßnahmen.

5.4.2 Die maximale Höhe der Zuwendung in Form einer Zu- 
weisung/eines Zuschusses ergibt sich aus einem Sockel- 
betrag pro Schule von 20.000,00 EUR und einem Be-
trag von maximal 68,00 EUR pro Schüler/Schülerin1. 
Die Höhe der Zuwendung kann grundsätzlich maximal 
90 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben be- 
tragen. Kommunen, die mit einem Haushaltssiche-
rungskonzept gemäß § 63 Abs. 5 der Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg arbeiten, erhalten bis zu 
100 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. 
Als zuwendungsfähige Gesamtausgaben gelten alle zur 
Durchführung der geförderten Maßnahme notwen digen 
und angemessenen Ausgaben, die im Rahmen der schul-
fachlichen Prüfung ermittelt und durch die Bewilligungs-
behörde anerkannt worden sind. 

5.4.3 Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben ergeben sich, 
soweit keine Kostenrichtwerte festgelegt worden sind, 
aus den in den Planungsunterlagen tatsächlich nachge-
wiesenen und ggf. baufachlich anerkannten Ausgaben 
für die einzelnen förderfähigen Kostengruppen. Als Be-
messungsgrundlage für die Ermittlung der zuwendungs-
fähigen Gesamtausgaben sind die Kostengruppen der 
DIN 276 zugrunde zu legen.

5.4.4 Finanzierungsbeiträge Dritter werden auf die Höhe der 
zuwendungsfähigen Gesamtausgaben angerechnet.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Bei Baumaßnahmen sind die VV Nr. 6 zu § 44 LHO zu 
beachten. 

6.1 Im Zuwendungsbescheid ist die Dauer der Zweckbin-
dung, wie folgt, festzusetzen:

Alle mit Hilfe der Zuwendung beschafften oder herge-
stellten unbeweglichen Gegenstände sind zehn Jahre, 
alle beweglichen Gegenstände über 410,00 EUR (Net-
to) sind fünf Jahre und alle beweglichen Gegenstände 
bis 410,00 EUR (Netto) sind zwei Jahre für den Zuwen-
dungszweck gebunden. Die Verwendung der Gegenstän- 
de innerhalb der vorgenannten Zeiträume für andere 
Zwecke bedarf der vorherigen Zustimmung der Bewil-

1 Grundlage ist die Schülerzahl der Schuldatenerhebung des Schuljah-
res 2018/2019 für allgemeinbildende Schulen (Stichtag 17.09.2018) 
vom 20.02.2019 sowie für berufliche Schulen (Stichtag 05.11.2018) vom 
20.02.2019.

ligungsbehörde. Nach Ablauf der Fristen kann über die 
Gegenstände frei verfügt werden.

7. Verfahren

Die Investitionsbank des Landes Brandenburg ist im Be-
willigungsverfahren die Bewilligungsbehörde.

7.1 Antragsverfahren:

7.1.1 Anträge auf Gewährung einer Zuwendung sind bis zum 
30. Juni 2019 unter Verwendung der Muster gemäß An-
lage 2 zu dieser Richtlinie in  zweifacher Ausfertigung an 
das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport zu richten. 
Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: ein zwi-
schen Schule und Schulträger abgestimmter Medienent-
wicklungsplan, ein Nachweis über die Sicherstellung der 
Gesamtfinanzierung sowie ggf. darüber, dass die beantra-
gende Kommune mit einem Haushalts sicherungskonzept 
gemäß § 63 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg arbeitet.

7.1.2 Die Gesamtfinanzierung der zu fördernden Maßnahme 
muss sichergestellt und gegenüber der Bewilligungsbe-
hörde nachgewiesen werden.

7.1.3 Die Maßnahme darf erst frühestens nach Antragstellung 
begonnen werden. Ausnahmen bedürfen der vorherigen 
Zustimmung durch die Investitionsbank des Landes Bran- 
denburg. 

Beginn der Maßnahme ist grundsätzlich der Abschluss 
eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- und 
Leistungsvertrages.

7.1.4 Die fachliche Beurteilung der Anträge und Auswahl der 
Zuwendungsempfänger erfolgt durch das Ministerium 
für Bildung, Jugend und Sport. Die Prüfung der Anträge 
erfolgt insbesondere anhand folgendem Kriterium:

- Passung der ausstattungsseitigen und/oder baulichen 
Maßnahmen zum pädagogischen Medienbildungs-
konzept der Schule

7.2 Bewilligungsverfahren:

Die Entscheidungen der Bewilligungsbehörde ergehen 
auf der Grundlage dieser Richtlinie, des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes für das Land Brandenburg sowie der 
schulfachlichen Stellungnahme des Ministeriums für Bil-
dung, Jugend und Sport. Liegen die Zuwendungsvoraus-
setzungen nicht vor oder stehen Haushaltsmittel nicht in 
ausreichendem Umfang zur Verfügung, erteilt die Bewil-
ligungsbehörde einen ablehnenden Bescheid.

7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren:

7.3.1 Der Mittelabruf richtet sich nach der Nummer 1.4.4 der 
Anlage (ANBest-G) zu VVG Nr. 5.1 zu § 44 LHO bzw. 
Nummer 1.4 der Anlage 2 (ANBest-P) zu VV Nr. 5.1 zu 
§ 44 LHO. Die Mittelabrufe sind mit den entsprechenden
Nachweisen der ILB zu übergeben.
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7.4. Verwendungsnachweisverfahren:

7.4.1 Die Verwendung der Zuwendung ist gemäß den Rege-
lungen in Nummer 7 der Anlage (ANBest-G) zu VVG 
Nr. 5.1 zu § 44 LHO bzw. in Nummer 6 der Anlage 2 
(ANBest-P) zu VV Nr. 5.1 zu § 44 LHO nachzuweisen. 
Innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung des Zuwen-
dungszweckes, spätestens jedoch nach Ablauf des sechs-
ten auf den Durchführungszeitraum folgenden Monats, 
ist der Bewilligungsbehörde die Verwendung der Zuwen-
dung für jede Maßnahme gesondert nachzuweisen (Ver-
wendungsnachweis). Der Verwendungsnachweis besteht 
je Vorhaben aus einem Sachbericht und einem zahlenmä-
ßigen Nachweis.

7.4.2 Jeder Zuwendungsempfänger hat zu bescheinigen, dass 
die gewährten Zuwendungen zweckentsprechend, wirt-
schaftlich und sparsam verwendet wurden. Für die Be-
willigung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung 
sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwen-

dung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung 
des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der 
gewährten Zuwendung gelten die VV/VVG zu § 44 
LHO, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Abweichun-
gen zugelassen worden sind. 

8. Geltungsdauer

Diese Förderrichtlinie tritt mit Wirkung vom 01.04.2019
in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2019.

Potsdam, den 29. März 2019

Die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport

Britta Ernst

Anlage 1

Schulen, deren Träger im Rahmen des Modellvorhabens medienfit_sek I zur Antragstellung berechtigt sind 

lfd. Nr. Schulnr. Name der Schule/Ort Schulträger
1 400129 Salvador-Allende Förderschule Ludwigsfelde Landkreis Teltow-Fläming
2 112069 Oberschule Beelitz Stadt Beelitz
3 120054 Paul-Fahlisch-Gymnasium Lübbenau Stadt Lübbenau
4 130023 Ehm-Welk-Oberschule Lübbenau Stadt Lübbenau
5 200335 OSZ Dahme Spreewald KWh Landkreis Dahme-Spreewald
6 620014 Schule des ZBW LDS KWh Landkreis Dahme-Spreewald
7 120698 Friedrich-Wilhelm-Gymasium KWh Landkreis Dahme-Spreewald
8 112630 Paul-Dessau Gesamtschule Zeuthen Gemeinde Zeuthen
9 110024 Grund- u. Oberschule Döbern Amt Döbern-Land
10 111351 Sportschule Frankfurt Oder Stadt Frankfurt (Oder)
11 120893 Gauß-Gymnasium FF/O Stadt Frankfurt (Oder)
12 180178 Freie Gesamtschule Finow Freie Oberschule Finow e.V.
13 113311 C.F.Grabow Oberschule Prenzlau Stadt Prenzlau
14 111168 Europaschule Storkow Stadt Storkow
15 130448 Morus Oberschule Erkner Landkreis Oder-Spree
16 120479 Johann Wolfgang v. Goethe Gymnasium Pritzwalk Landkreis Prignitz
17 111739 Prinz-von-Homburg Schule Neustadt Stadt Neustadt
18 200347 Eduard Maurer OSZ Landkreis Oberhavel
19 401160 Regine-Hildebrand-Gesamtschule Birkenwerder Landkreis Oberhavel
20 121125 Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz Landkreis Havelland
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Information über neue Verordnungen

Folgende Verordnung wurde im Gesetz- und Verordnungs-
blatt II (Rechtsstand GVBl. II Nr. 22/2019) verkündet. 

Sie können unter http://bravors.brandenburg.de/de/vorschriften_
erweiterte_suche elektronisch eingesehen werden.

Bezeichnung: Ordnung für den Vorbereitungsdienst und 
die Staatsprüfung für ein Lehramt im Land 
Brandenburg

Kurzbezeichnung: Ordnung für den Vorbereitungsdienst

Abkürzung: OVP

Datum: 19. März 2019

Fundstelle: GVBl. II Nr. 22

LINK-Gliederung: 72.10 (print)

Inkrafttreten: 1. Januar 2019

Außerkrafttreten: N.N.

Änderungen: keine

Stellenausschreibungen

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Brandenburg an der 
Havel ist vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen 
Voraussetzungen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schul-
leitungsfunktionen neu zu besetzen:

1. Schulleiterin oder Schulleiter an einer Grundschule

a. Inselschule Töplitz
Töplitz Hasselberg 11
14542 Werder (Havel)/OT Töplitz

– Besetzung zum 01.08.2019 –

b. Goetheschule Zossen
Grundschule
Gerichtstraße 39
15806 Zossen

– Besetzung zum 01.08.2019 –

c. Luckenberger Schule
Neuendorfer Straße 12
14770 Brandenburg an der Havel

– Besetzung zum 01.02.2020 –

d. Grundschule Bornim
Potsdamer Straße 90
14469 Potsdam

– Besetzung zum 01.08.2019 –

 Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-
tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul- 
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtsein-
satz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung 
der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und 
Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbil-
dung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur.

 Voraussetzungen:
Für die unter den Buchstaben a. bis c. benannten Stellen 
wird die Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die 
Primarstufe, die Befähigung für die Laufbahn des Förder-
schullehrers oder die Befähigung für die Laufbahn des Leh-
rers an Förderschulen und langjährige, mindestens vier Jah-
re umfassende Unterrichtserfahrung in der Primarstufe bzw. 
im gemeinsamen Unterricht in der Primarstufe gefordert. 
Für die unter Buchstabe d. benannte Stelle wird die Befähi-
gung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstufe und 
langjährige, mindestens vier Jahre umfassende Unterrichts-
erfahrung in der Primarstufe gefordert.

 Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho- 
he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas-
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika-
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise:
Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-
tigten besetzt werden. Sie sind mit der Besoldungsgrup-
pe 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgrup-
pe 14 TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.  

Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur

II. Nichtamtlicher Teil
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Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher-
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

2. Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter an einer Grundschule

a. Grundschule „Am Beetzsee“
 Am Hasselberg 11
 14778 Beetzsee

 – Besetzung zum 01.08.2019 –

b. Grundschule „Frederic Joliot Curie“
 Große Münzenstraße 14
 14776 Brandenburg an der Havel

 – Besetzung zum nächstmöglichen Termin –

c. Grundschule Jeserig
 Schulstraße 15
 14550 Groß Kreutz (Havel)/OT Jeserig

 – Besetzung zum 01.08.2019 –

d. Georg-Klingenberg-Schule
 montessoriorientierte Städtische Grundschule Branden- 

burg an der Havel
 Klingenbergstraße 69
 14770 Brandenburg an der Havel

 – Besetzung zum 01.08.2020 –

e. Grundschule „Robert Koch“
 Waldstraße 1
 14823 Niemegk

 – Besetzung zum 01.08.2019 –

f. Friedrich-Ebert-Grundschule
 Theaterstraße 15a
 14943 Luckenwalde

 – Besetzung zum 01.08.2019 –
 
 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab- 

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner 
Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehr-
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli-
scher Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 

Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar-

stufe, Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers 
oder Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förder-
schulen; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende 
Unterrichtserfahrung in der Primarstufe bzw. im gemeinsa-
men Unterricht in der Primarstufe. 

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Die unter den Buchstaben a. bis e. 
benannten Stellen sind mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L und die unter Buch-
stabe f. benannte Stelle mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.   

 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

3. Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter an einer Oberschule

a. Oberschule „Herbert Tschäpe“ Blankenfelde-Mahlow
 Bahnhofstraße 63
 15827 Blankenfelde-Mahlow/OT Dahlewitz

 – Besetzung zum nächstmöglichen Termin –

b. Montessori-Oberschule mit Primarstufe 
 Schlüterstraße 2
 14471 Potsdam

 – Besetzung zum 01.08.2019 –
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 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen- 
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekun-

darstufe I; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende 
Unterrichtserfahrung in der Sekundarstufe I. 

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Die unter Buchstabe a. benannte 
Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG bzw. 
Entgeltgruppe 14 TV-L und die unter Buchstabe b. benann-
te Stelle mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG zuzüg-
lich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L zuzüglich 
Amtszulage bewertet.   

 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

4. Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter an einer Förderschule

a. J. H. Pestalozzi
 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-

punkt „Lernen“
 Brandenburger Straße 2 a
 14943 Luckenwalde

 – Besetzung zum 01.08.2019 –

b. Schule am Plessower See
 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-

punkt „Lernen“
 Kemnitzer Chaussee 75
 14542 Werder (Havel)

 – Besetzung zum 01.08.2019 –

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei 

Abwesenheit oder Verhinderung; selbstständige und ei-
genverantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß 
Geschäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleite-
rin oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 

Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschu-
len; der Nachweis der sonderpädagogischen Fachrichtung 
„Lernen“ wird vorausgesetzt; mehrjährige, mindestens drei 
Jahre umfassende Unterrichtserfahrung an einer Förder-
schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 
„Lernen“. 

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.
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keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas-
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika-
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise: 
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 15 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.

 Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher-
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das

Staatliches Schulamt  Brandenburg an der Havel
Die Leiterin

Magdeburger Straße 45
14770 Brandenburg an der Havel.

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung 
in den Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt werden.

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Frankfurt (Oder) ist 
vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraus-
setzungen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungs-
funktionen neu zu besetzen:

1. Schulleiterin oder Schulleiter an einer Grundschule

a. Grundschule
 „Schule des Friedens“
 Görziger Straße 64
 15848 Rietz-Neuendorf/OT Görzig

 − Besetzung zum 01.08.2019 –

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Sie sind mit der Besoldungsgrup-
pe A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

5. Schulleiterin oder Schulleiter an einer Gesamtschule

 Schule am Schloss
 Esplanade 5
 14469 Potsdam

 – Besetzung zum 01.08.2019 –

 Die Schule am Schloss wird beginnend mit der Jahr-
gangsstufe 7 als drei- bis vierzügige Gesamtschule zum 
01.08.2019 neu errichtet. Sie nimmt ihren Betrieb ab dem 
01.08.2019 zunächst am Standort Esplanade 5, 14469 Pots-
dam auf und wird als sechs- bis dreizügige Gesamtschule 
am Standort Reiherweg/Pappelallee, 14469 Potsdam zum 
Beginn des Schuljahres 2023/2024 weitergeführt.

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul- 
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtsein-
satz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung 
der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und 
Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbil-
dung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrats (zwei allge-

meinbildende Fächer); langjährige, mindestens vier Jahre 
umfassende Unterrichtserfahrung im Bildungsgang zum 
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho- 
he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
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Besoldungsgruppe A 15 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 
TV-L bewertet.

 Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher-
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

2. Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter an einer Grundschule

a. Puschkinschule Angermünde
 Fischerstraße 16
 16278 Angermünde

 − Besetzung zum nächstmöglichen Termin –

b. Grundschule Grüntal
 Dorfstraße 34
 16230 Sydower Fließ/OT Grüntal

 − Besetzung zum 01.08.2019 –

c. Grundschule am Wäldchen
 Otto-Grotewohl-Ring 69
 15344 Strausberg

 − Besetzung zum nächstmöglichen Termin –

d. Grundschule Schönow
 Dorfstraße 37b
 16321 Bernau bei Berlin/OT Schönow

 − Besetzung zum nächstmöglichen Termin –

e. Bruno-H.-Bürgel-Grundschule
 Breite Straße 69
 16225 Eberswalde

 − Besetzung zum 01.08.2019 –

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab-

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin  
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-

b. Puschkinschule Angermünde
 Fischerstraße 16
 16278 Angermünde

 − Besetzung zum nächstmöglichen Termin –

c. Bruno-H.-Bürgel-Grundschule
 Breite Straße 69
 16225 Eberswalde

 − Besetzung zum 01.08.2019 –

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul- 
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtsein-
satz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung 
der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und 
Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbil-
dung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu-

fe; langjährige, mindestens vier Jahre umfassende Bewäh-
rung in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe. 

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho- 
he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas-
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika-
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Die unter Buchstabe a. benannte 
Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG bzw. 
Entgeltgruppe 14 TV-L, die unter Buchstabe b. benannte 
Stelle mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG zuzüglich 
Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L zuzüglich Amts-
zulage und die unter Buchstabe c. benannte Stelle mit der 
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rinnen und Schüler in die Jahrgangsstufe 1 und beim Über-
gangsverfahren an die weiterführenden allgemein bilden-
den Schulen; Förderung von Schülerinnen und Schülern in 
der Primarstufe; Gewährleistung der Einhaltung von gel-
tenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften; Zusammen-
wirken mit den Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der 
Qualität schulischer Arbeit.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu-

fe; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende Bewäh-
rung in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit an der Schule sowie zum engen Zusammenwirken mit 
der Schulleiterin oder dem Schulleiter, dem Schulträger, 
dem staatlichen Schulamt und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs-und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; umfassende Kenntnisse des brandenburgischen 
Schulrechts; gute gesicherte Kenntnisse der Rahmenbe-
dingungen und Ziele der Umgestaltung der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; geeignete 
Fortbildungen sind wünschenswert.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder tariflich Beschäftigten 

besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.

 Die Funktion als Primarstufenleiterin oder Primarstufenlei-
ter wird zur Feststellung der Bewährung in der Funktion 
übertragen. Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach 
Ablauf von neun Monaten. Eine Beförderung in das ent-
sprechende Amt oder Höhergruppierung kann erst nach 
Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beam-
tenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

4. Schulleiterin oder Schulleiter an einem Gymnasium

 Einstein-Gymnasium Neuenhagen
 Dahlwitzer Straße 79
 15366 Neuenhagen bei Berlin

 − Besetzung zum 01.08.2020 –

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul- 
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtsein-

den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu-

fe; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende Bewäh-
rung in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Die unter den Buchstaben a. und b. 
benannten Stellen sind mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L und die unter den 
Buchstaben c. bis e. benannten Stellen mit der Besoldungs-
gruppe A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgelt-
gruppe 14 TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet. 

 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

3. Rektorin oder Rektor an einer Oberschule als Leiterin 
oder Leiter des Primarstufenbereiches (Primarstufen-
leiterin oder Primarstufenleiter)

 Oberschule „Maxim Gorki“ Bad Saarow
 Oberschule mit Grundschulteil
 Pieskower Straße 31
 15526 Bad Saarow

 − Besetzung zum 01.08.2019 –

 Aufgaben:
 Die Aufgaben bestimmen sich nach der von der Schullei-

tung beschlossenen Aufgabenverteilung. Folgende Aufga-
ben können zum Arbeitsfeld der Primarstufenleiterin oder 
des Primarstufenleiters gehören: inhaltliche Ausgestaltung 
der Primarstufe im Rahmen der geltenden Vorschriften; 
Beratung und Besuch der in der Primarstufe tätigen Lehr-
kräfte im Unterricht; Unterstützung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters beim Verfahren der Aufnahme der Schüle-
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Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrates (zwei allge-

meinbildende Fächer); mehrjährige, mindestens drei Jahre 
umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis im Bil-
dungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. 

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 15 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet. 

 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

6. Oberstufenkoordinatorin oder Oberstufenkoordinator 
an einem Gymnasium

 Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium
 Dr.-Bähr-Straße 1
 17291 Prenzlau

 − Besetzung zum nächstmöglichen Termin –

 Aufgaben:
 Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung 

der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Koordi-
nation der pädagogischen Arbeit in der gymnasialen Ober-
stufe insbesondere bei der Aufnahme in die gymnasiale 

satz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung 
der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und 
Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbil-
dung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrates (zwei allge-

meinbildende Fächer); langjährige, mindestens vier Jahre 
umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis im Bil-
dungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. 

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho- 
he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas-
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika-
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 16 
BbgBesG bewertet. Sofern die Stelle mit einer oder einem 
tariflich Beschäftigten besetzt wird, erfolgt die Zahlung ei-
nes außertariflichen Entgeltes nach Entgeltgruppe 15 Ü.

 Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher-
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

5. Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter an einem Gymnasium

 Theodor-Fontane-Gymnasium
 August-Bebel-Straße 49
 15344 Strausberg

 − Besetzung zum nächstmöglichen Termin –

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab- 

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
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Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Cottbus ist vorbehalt-
lich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen 
beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungsfunktionen 
neu zu besetzen:

1. Schulleiterin oder Schulleiter an einer Förderschule

 Schule am Neuhaus
 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-

punkt „Lernen“
 Cottbuser Straße 45
 15907 Lübben (Spreewald)

 − Besetzung zum frühestmöglichen Zeitpunkt –

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul- 
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; Entscheidungen über den Unterrichts- 
einsatz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbil-
dung der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen 
und Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 

Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschulen; 
der Nachweis der sonderpädagogische Fachrichtung „Ler-
nen“ wird vorausgesetzt; langjährige, mindestens vier Jahre 
umfassende Unterrichtserfahrung an einer Förderschule mit 
dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“.

 
 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigen-
ständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikati-
on auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 

Oberstufe, der Schullaufbahnberatung der Schülerinnen 
und Schüler, der Organisation des Unterrichts und im Zu-
sammenhang mit der Abiturprüfung sowie bei der Siche-
rung der Unterrichtsqualität in der gymnasialen Oberstufe; 
Zusammenwirken mit den Lehrkräften, Eltern sowie Schü-
lerinnen und Schülern.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrats (zwei allge-

meinbildende Fächer); mehrjährige, mindestens drei Jahre 
umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis im Bil-
dungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu-

sammenarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter und den Mitwirkungs-
gremien; gutes Durchsetzungs- und Organisationsvermö-
gen; hohe Belastbarkeit; gute Kenntnisse des brandenbur-
gischen Schulrechts; der Nachweis einer Qualifikation auf 
dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet. Die Funk-
tion als Oberstufenkoordinatorin oder Oberstufenkoordina-
tor wird zur Feststellung der Bewährung in der Funktion 
übertragen. Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach 
Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in das entsprechen-
de Amt oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfül-
len der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamten-
rechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das  

 Staatliche Schulamt Frankfurt (Oder)
 Herrn Dr. Olaf Steinke
 Gerhard-Neumann-Straße 3
 15236 Frankfurt (Oder).

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung in 
den jeweiligen Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt 
werden.
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Nachweis der sonderpädagogischen Fachrichtung „geistige 
Entwicklung“ und mehrjährige, mindestens drei Jahre um-
fassende Unterrichtserfahrung an einer Förderschule mit 
dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige 
Entwicklung“ vorausgesetzt. 

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Sie sind mit der Besoldungsgrup-
pe A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

Berichtigung

Die im nichtamtlichen Teil des Amtsblattes Nummer 6 vom 
25. Februar 2019 auf Seite 87 unter Ziffer 3 veröffentlichte 
Stellenausschreibung der Stelle als Abteilungsleiterin oder 
Abteilungsleiter der Abteilung 2 am Oberstufenzentrum I 
des Landkreises Spree-Neiße wird zurückgezogen und durch 
die nachfolgende Ausschreibung ersetzt:

3. Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter an einem Ober-
stufenzentrum

 Oberstufenzentrum I des Landkreises Spree-Neiße
 Abteilung 1
 Heinrich-Heine-Straße 14 – 16 
 03149 Forst (Lausitz)

 − Besetzung zum nächst möglichen Zeitpunkt –

 Die Abteilung 1 umfasst den Bildungsgang der Berufs-
schule für die Berufe Industriemechaniker/in, Kraftfahr-
zeugmechatroniker/in, Maschinen-und Anlagenführer/in, 
Anlagenmechaniker/in Industrie, Anlagenmechaniker/in 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, den doppelquali-
fizierenden Bildungsgang für Industriemechaniker/innen 
sowie den Bildungsgang der Berufsfachschule Grundbil-
dung.

BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet. 

 Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher-
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

2. Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter an einer Förderschule

a. Schule am Neuhaus
 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-

punkt „Lernen“
 Cottbuser Straße 45
 15907 Lübben (Spreewald)

 − Besetzung zum 01.02.2020 –

b. Schule der Lebensfreude
 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-

punkt „geistige Entwicklung“
 Lubolzer-Lübbener Str. 1
 15907 Lübben (Spreew.)/OT Groß Lubolz

 − Besetzung zum frühestmöglichen Zeitpunkt –

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab- 

wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigen-
verantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Ge-
schäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin 
oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder sei-
ner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Für die unter Buchstabe a. benannte Stelle wird die Befä-

higung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder Be-
fähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschulen, 
der Nachweis der sonderpädagogischen Fachrichtung „Ler-
nen“ und mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende 
Unterrichtserfahrung an einer Förderschule mit dem son-
derpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ vorausge-
setzt. 

 Für die unter Buchstabe b. benannte Stelle wird die Befä-
higung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder Befä-
higung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschulen, der 
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de Amt oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfül-
len der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamten-
rechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des Mi-
nisteriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das

Staatliche Schulamt Cottbus
Herr Gerald Boese

Blechenstraße 1 
03046 Cottbus.

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung in 
dem Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt werden.

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Neuruppin ist vorbe-
haltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzun-
gen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungsfunk- 
tionen neu zu besetzen:

1. Schulleiterin oder Schulleiter an einer Grundschule

a. Waldring-Grundschule Wittstock
 Waldring 27
 16909 Wittstock/Dosse

 − Besetzung zum 01.08.2019 −

b. Grundschule „Am Weinberg“
 Liebenwalde
 Zehdenicker Straße 30
 16559 Liebenwalde

 − Besetzung zum 01.02.2020 −

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul- 
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 

 Aufgaben:
 Leitung und Entwicklung der Abteilung auf kollegialer 

Grundlage; selbstständige und eigenverantwortliche Wahr-
nehmung der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan, 
insbesondere Planung und Leitung von Abteilungskonfe-
renzen und Dienstbesprechungen; Leitung von Jahrgangs-
und Klassenkonferenzen bei Entscheidungen über Verset-
zungen, Zeugnisse, Prüfungszulassungen und Abschlüsse;  
Zusammenwirken mit der Abteilungsleiterin der anderen 
Abteilung, Lehrerinnen und Lehrern, Eltern, Schülerinnen 
und Schülern, der Schulaufsicht und dem Schulträger auf 
gute Unterrichts-und Arbeitsbedingungen; Vertretung der 
Abteilung im Rahmen der Befugnisse gegenüber Erzie-
hungsberechtigten, Behörden, Kooperationspartnern, allge-
meinbildenden Schulen, fachpraktischen Ausbildungsstel-
len, Verbänden, Hochschulen und Kammern und sonstigen 
Institutionen; Berechnung  des Lehrkräftebedarfes für die 
Abteilung; Planung und Koordinierung des Lehrkräfteein-
satzes der Abteilung; Koordinierung der pädagogischen 
Arbeit in der Abteilung; Beratung von Lehrkräften und des 
sonstigen pädagogischen Personals sowie Unterrichtsbesu-
che; Förderung und Koordinierung der Wahrnehmung der 
Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte; Planung und orga-
nisatorische  Durchführung von schulischen Prüfungen und 
Unterstützung der zuständigen Stellen bei nichtschulischen 
Prüfungen; schulfachliche Koordinierung innerhalb der 
Abteilung; kontinuierliche Evaluation der Tätigkeit der der 
Abteilung zugeordneten Lehrkräfte und der eigenen Arbeit.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrates mit Lehr-

befähigung für mindestens eine berufliche Fachrichtung, 
mehrjährige, mindestens eine drei Jahre umfassende Be-
währung in der Unterrichtspraxis an beruflichen Schulen.

 Anforderungen: 
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit an der Schule, sowie zum engen Zusammenwirken 
mit dem Schulleiter, dem Schulträger, der Schulaufsicht, 
den Mitwirkungsgremien, den Ausbildungsbetrieben, den 
zuständigen Stellen gemäß Berufsbildungsgesetz oder der 
Handwerksordnung und der Bundesagentur für Arbeit; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen, hohe Belast-
barkeit; umfassende Kenntnisse über die Leitung und Or-
ganisation des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der  
Rahmenbedingungen und Ziele der Umgestaltung und 
Entwicklung der brandenburgischen Schule, der Bildungs-
gangverordnungen sowie über regionale Kenntnisse; der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schulma-
nagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäfti-

gen besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet.

 Die Funktion als Abteilungsleiterin oder als Abteilungslei-
ter wird zur Feststellung der Bewährung in der Funktion 
übertragen. Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach 
Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in das entsprechen-
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b. Grundschule „Otto Lilienthal“ Wustermark
 Hamburger Straße 8
 14641 Wustermark

 − Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt  −

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei 

Abwesenheit oder Verhinderung; selbstständige und ei-
genverantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß 
Geschäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleite-
rin oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu-

fe; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende Unter-
richtserfahrung in der Primarstufe.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Die unter Buchstabe a. benannte 
Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG bzw. 
Entgeltgruppe 14 TV-L und die unter Buchstabe b. benann-
te Stelle mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG zuzüg-
lich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L zuzüglich 
Amtszulage bewertet. 

 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtsein-
satz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung 
der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und 
Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbil-
dung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar-

stufe, Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers 
oder Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förder-
schulen; langjährige, mindestens vier Jahre umfassende 
Unterrichtserfahrung in der Primarstufe bzw. im gemeinsa-
men Unterricht in der Primarstufe. 

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigen-
ständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikati-
on auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Die unter Buchstabe a. benannte 
Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 15 BbgBesG bzw. 
Entgeltgruppe 15 TV-L und die unter Buchstabe b. benann-
te Stelle mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG zuzüg-
lich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L zuzüglich 
Amtszulage bewertet.

 Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher-
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

2. Stellvertretende Schulleiterin oder stellvertretender 
Schulleiter an einer Grundschule

a. Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule
 Friedrich-Ebert-Ring 107
 14712 Rathenow

 – Besetzung zum 01.08.2020 –



142 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 10 vom 4. April 2019

Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika-
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.

 Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß § 
120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher-
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des Mi-
nisteriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das  

Staatliche Schulamt Neuruppin
Herrn Menzel

Trenckmannstraße 15
16816 Neuruppin.

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung in 
dem Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt werden.

3. Schulleiterin oder Schulleiter an einer Oberschule

 Exin-Oberschule Zehdenick
 Wesendorfer Weg 39
 16792 Zehdenick

 – Besetzung zum 01.02.2021 –

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul- 
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtsein-
satz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung 
der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und 
Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbil-
dung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekun-

darstufe I; langjährige, mindestens vier Jahre umfassende 
Unterrichtserfahrung in der Sekundarstufe I.  

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho- 
he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas-
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
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